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Amtsblatt 
der 

Freien Hansestadt Bremen 

2025 Verkündet am 10. Juli 2025 Nr. 112 

 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur 
Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte in 

Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes  
zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in 

Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege  
(KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG) 

 
hier: Handlungsfeld 3 – Gewährung von Pauschalleistungen an Fachschüler 

und Fachschülerinnen in der sozialpädagogischen Aus- und Weiterbildung an 
öffentlichen Fachschulen im Land Bremen 

(Förderrichtlinie KiQuTG - Handlungsfeld 3 Fachkräftegewinnung - 
Pauschalleistungen) 

Vom 2. Mai 2025 

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur 
Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertages-
pflege (KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG) und 
des gemäß § 4 KiQuTG am 25. April 2019 abgeschlossenen und am 5. Mai 
2023 geänderten Vertrages der Freien Hansestadt Bremen (vertreten durch 
die Senatorin für Kinder und Bildung) mit dem Bund (vertreten durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) vergibt die 
Freie Hansestadt Bremen über die Senatorin für Kinder und Bildung 
entsprechend den vom Haushalts- und Finanzausschuss der Bremischen 
Bürgerschaft am 21. Februar 2025 bewilligten Finanzbedarfen gem. § 2 
Absatz 1 Nummer 3 KiQuTG im Rahmen dieses Handlungsfeldes Mittel für 
Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte in den 
Kindertageseinrichtungen in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven 
im Zeitraum 1. August 2025 bis 31. Dezember 2026. Die Vergabe erfolgt in 
Form von Zuwendungen und Zuweisungen nach Maßgabe dieser Förder-
richtlinie und der Landeshaushaltsordnung (LHO) i.V.m. den Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 LHO (VV-LHO). 

1.2. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuwendungen aus den Mitteln 
des KiQuTG besteht nicht. Die in Nummer 7 genannte Dienststelle entschei-
det auf Antrag nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Fördermittel. 
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2. Gegenstand der Förderung 

2.1. Gegenstand der Förderung sind Pauschalleistungen an Berufsfachschülerin-
nen und Berufsfachschüler in der sozialpädagogischen Ausbildung zur 
Sozialpädagogischen Assistenz, Sozialassistenz oder Kinderpflege an 
öffentlichen Fachschulen im Land Bremen. 

2.2. Folgende Mittelverwendungen sind im Rahmen des Zuwendungszwecks 
nach Nummer 1 möglich: 

a) Die Anschaffung von ausbildungsbezogener Hard- und Software. 

b) Die Anschaffung oder Nutzung eines Internetzugangs. 

c) Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (z.B. Fahrkarten für ÖPNV, DB). 

d) Die Anschaffung oder Reparatur eines Fortbewegungsmittels (z.B. Auto, 
Fahrrad, Roller o.ä.) einschließlich Betriebskosten (z.B. Treibstoff). 

3. Zuwendungsempfänger und Zuwendungsempfängerinnen 

Zuwendungsempfänger und Zuwendungsempfängerinnen sind Berufsfach-
schüler und Berufsfachschülerinnen, die an einer öffentlichen Berufsfach-
schule des Landes Bremen im 1. Ausbildungsjahr für die Ausbildung zum 
Kinderpfleger oder zur Kinderpflegerin, zur sozialpädagogischen Assistenz-
kraft oder zum Sozialassistenten oder zur Sozialassistentin erfasst sind. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Zuwendung setzt einen Antrag des Zuwendungsempfängers bzw. der 
Zuwendungsempfängerin an die Bewilligungsbehörde voraus. Die Eigen-
schaft nach Nummer 3 wird im Rahmen der Antragsprüfung durch die 
öffentlichen Fachschulen der Freien Hansestadt Bremen festgestellt und 
hinsichtlich ihres Fortbestandes von der Bewilligungsbehörde stichproben-
artig kontrolliert. 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen / Pauschalleistungen 

Die Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförderung als Festbetrags-
finanzierung in Form von grundsätzlich nicht rückzahlbaren einmaligen 
Pauschalleistungen in Höhe von 900 Euro („Digitalisierungs-Pauschale“) 
bzw. 600 Euro („Mobilitäts-Pauschale“) gewährt.  

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1. Es gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung (ANBest- P), Anlage 2 zu Nummer 5.1 zu § 44 LHO. 

6.2. Die vom Zuwendungsempfänger bzw. der Zuwendungsempfängerin 
beschaffte und geförderte Ausstattung zur Digitalisierung und Mobilität 
verbleibt in dessen Eigentum. Bei vorzeitigem Abbruch der Ausbildung ist der 
mit öffentlichen Mitteln beschaffte Gegenstand zurückzugeben oder die 
Zuwendung anteilig unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer zu erstatten. 
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Gleichartige Ausstattungs-Gegenstände dürfen mit der Förderpauschale 
nicht mehrfach beschafft werden. 

7. Verfahren 

7.1. Bewilligungsbehörde ist die Senatorin für Kinder und Bildung als Oberste 
Landesjugendbehörde. Anträge auf Gewährung der Zuwendungen sind über 
die von der Fachschule bekannt gemachte Online-Eingabemaske zu stellen. 
Die erfassten Daten der Antragstellerinnen und Antragsteller werden von der 
Senatorin für Kinder und Bildung an die öffentlichen Fachschulen des Landes 
Bremen zur Prüfung übermittelt. Nach Übermittlung der Prüffeststellungen 
und weiterer erforderlicher Daten von den Fachschulen an die Senatorin für 
Kinder und Bildung erfolgt von dort die Mittelbewilligung als einmalige 
Leistung. 

7.2. Der Förderzeitraum umfasst die Schuljahre 2025/26 und 2026/27. Es kann 
von jeder Person nur ein Antrag im Förderzeitraum gestellt werden.  

7.3. Die Zuwendungen erfolgen zweckgebunden und sind zweckentsprechend zu 
verwenden. Die Bewilligungsbehörde prüft die Verwendung der Zuwendun-
gen oder lässt sie durch Beauftragte prüfen. Der Zuwendungsempfänger 
bzw. die Zuwendungsempfängerin hat hierfür die erforderlichen Unterlagen 
spätestens ein Jahr nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes bei der 
Senatorin für Kinder und Bildung einzureichen und die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen. Es ist in einem Sachbericht auszuweisen, welche der 
unter Nummer 2.2 angegebenen Möglichkeiten der Mittelverwendung genutzt 
wurden. Dabei müssen der genaue Zweck und die Höhe der Ausgaben 
angegeben werden. Das Prüfungsrecht des Rechnungshofes der Freien 
Hansestadt Bremen gemäß § 91 Landeshaushaltsordnung bleibt hiervon 
unberührt. 

7.4. Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendungen sowie 
für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls 
erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendungen gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 
LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen 
worden sind. Näheres wird in den Zuwendungsbescheiden geregelt.  

8. Geltungsdauer  

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. August 2025 in Kraft und am 
31. Dezember 2026 außer Kraft.  

Bremen, 2. Mai2025 

Die Senatorin für Kinder und Bildung 
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